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djl / 
:i~ und .r:LLJL6.._~~-'.'-_'l.L!'U'-_.f:..j;_!!_"'&" 

In BeantwGrtung der am 14"Daz€m'Jsr und 16"Dezember 1949 

von den Abg. DroStiibci:' und Geno~8e::l, l!J.ser und GenoE!!!"?n und Ludwig und. 

Genossen eingebrachten !'ufrn'!.en .. betreffend o.ie Durchführungsbestimmungen 

zum .Ärztegesetz ; diE~ Leg',., der junge::l 1rzte nael:. der Frvmotiou, bzw .. die 

Iage der Jungärzte 'und c1.t~r MeJizins-(,:.1dt.ntel1~ die in Bälde ihr StudiuIIl 

vollenden, t eilt Bundesminist er für 60::.ia1e VE~rNal tung Mai s e .1 mit ~ 

1 ~) Das BundesrninisteriuJil für soziale Yerwaltu::lg ist gemäss de~ na·c.üfolgcnd , 
",ngeführt on Bastim:rungon de:J X1:?i;egoset.zes nur zur Erlassung von Durchfüh-

./ 

rung.3r ~6ti.TJJ.m1).ngE'n für dit:: :n,johs"tehend angeführten Regelungen ermtJcht5.gt"= 

a) gem(>§2 Abs ,,6 über die Voraussetzungen :für die Ausübung des lJOr"J.f08 

als Arzt, praktischer Arzt und Facharzt; 

b) gemo§ 23 llbs,,11 über die Einrichtung der Xrztelisten sowie Inhalt 

und Form der ilrzteauflweisq 

c) gemc§ 29 über die Durchführung der Wahlen in die .i1rzt eka::nmernJ , 
d) gem a § 44 Abs,,2 über nähere ]ostünmu;:lgen für das Verfahren vor don 

Disziplinsl'räten und dem "Disziplinarsenat .. 

Das Ärztegesetz enthält somit keine BestiuUßungen, die mein Bundes­

ministerium zur Erlassung von l\usführungsbee ·timlllung-8n er!ll~chtigen» auf Grund 

derer es möglich wäre, Ju.ilgärzten~dio als unbezahl~e Gas·ti:trzt;] ein.e Ausbil­

dung absolvieren~ diese Ausbildungszeit e.uf die im § 2 Abs~3 deS Krztege­

setzes geforderte dreijährige Ausbildungszeit a!1'Zu2'eohnt,m~ 

2.) HJ.ngegen sind gem.. § 58 des lirz-~eg()Setz-G8 die Länder verpflichtet, 

.Ausführungsgesetze zu erlassen~ diü die Bezuhlun~ d€:r für dia T.Juufbahn einee 

praktischen Arztes in ~usbildung stehenden Krzte des nliheren reg~ln 60llen 

und insbesondere auch di8 ;'m~ahl der Spitalsbetton, für die ein in Ausbildung 

st ehonder Arzt im S:'nne der B,-"stiIL.mungen des § 51 Abs,l und 2 des lr~tege­

satzes zu beschäftigen wäre, festzulegen hätten., Solche J..usführungsgesetze 

sind bisher noch von keinem einzigen J,andtage d3r Bundesländer erlassen 

worden~ doch siridvon den :Bundesländern Vorflrlberg, Wion und Salzburg Entwürfe 

solcher llUsführungsgesetze g0ffi .. § 58 des 1~l'zt8gesetzes in V~rbereitung~ 
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2.:Beiblatt 7 "Febr·uar 1950Q 

3,)) Zur Darstt.lllung der Rechtslage l. .... nd zum besseren Verständnis der durch 

das )~rztegesetz geschaff.enen Situation will ich daher die gegebenen Ver .... 

häl tnisse des näheren beleuchten~ 

Insolange die Ausführungsgesetze d~r Länder zum lrzt~gesetz noch 

nicht erla~sen sind, ist es Jungärzten, also auch solchen, die naoh dem 

Inkra.fttreten des Xrzt egesetzes am l .. Mai 194':; zum noktor der gas·amt an Heil­

kunde ·promovierten, möglich, als unbezahlte Gastärzte eine Ausbildung zu 

absolvieren, die auf die dreijährige im § 2 J~bst.3des Ärztegesetzes vorge­

schriebene Ausbildungszeit anrachenbar ist. Anders verhält es sich dann, wenn 
I 

dLo sozialrecht1ich~n Bestimmungen· des Xrztegesetzes nach Erlassung der 

versohiedenen v(:n den Landtagen noch zu beschliessenden Ausführungsgeeetzen 

zu § 57 des ~:rztegesetzes in Kraft getreten sind .. Da gem .. § 57 Abst>l einer·­

seits den in Berufsausbildung stehenden J1:lngärztt:n ein Entgelt zn reichen 

ist, andererseits aber nur soviele Jungärzte beschäftig"l; werden dürfen~ dass 

auf höchstens 30 Spitalsbetten ein in Ausbildung stehender Arzt entfällt, ist 

vom Gesetzgeber eindeutig dargetan worden, dass der Zahl der in Ausbildung 

stehenden .l~rzte nach Massgab8 des st'genannten Bettep.schlüsseleeine obere 

Grenze gezcgen w0rden ist "Freilich darf in diesem Zusammenha.nge nicht au.ssar 

nett gal~~sen werden, dass der im § 57 Abs,,2 festgelegte Bet.tensohlüssel 

von 30 Spitalscutten ebenfalls nur eine obere Grenze darstellt und es ohn,') 

weiteres möglich ist, bereits für 17 Spitalsbetten - wie beispielsweise ,in 

\den - einen in Ausbildung stehenden Arzt zu besohäftigen. 'Wenn daher in 

Österrl;)ich 123 öffentliche Heil- und Pflegeans·talten mit einem Ges~~tbetten­

stande v'.on 450605 Betten Und 16~ private 'Heil- und Pflegeanstal.t en mit einem 
f 

Bettenstand von, 17~037DQtten betrieben werden~könnten ~ei vorsiohtiger 

Schätzung unter Zugrundelegung eines BettensohJ..üssela von 30 Spitalabetten 

und unter Berücksichtigung eines erf:'rderltchen Ungenauigkeitskoeffizienten 

eine Zahl von 56.007 Spitalsbetten orreohn~t werden, die die Anzahl von 

1866 Planposten für die in Ausbildung stehenden Xrzte ergeben wiirdea Diese 

Zahl iet im Hinblick auf eine dreijährige Äusbildungdurch drei zu teilen, 

so dass jährlich 622 Planposten für die in Ausbildung stehenden Ärzte zur Ver.­

fügung stünden" 

Soweitea im Rahmen der mir gegebenen Möglichkeiten liegt, werde ioh 

gerne all·es tun, um die Land.esregiert1.ngen dazu zu veranlassen, dass sie in 

ihren Bereichen nicht die Zahl von 30 Spitalsbetten, sonde.rn eine solohe von 
I 
I , 

20 Spitalsbetten festlegen, woduroh sich die Möglichkeit, ihre Spitalsausbildung 
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~u begir..ner.. und erfolgreich zubeenden, jährlich für uin.;,: ll.nzahl yon 

933 Jungär':<3tel1ergäbeo 

40) Grundsätzlich möchte ich jed.och feststollen, dnss. in b..;incIil Lande Jer 

Welt eine gesetzliche Verpfli:.!htung zur Berufsau.sbiliung beJteht! gleichgültig,. 

ob es sich um eine handwerkliche L.usbildung, ?ine J..usbild.ung für einen "!;,·d.sti.,, 

gen Beruf oder eine Wissenschaftli.che J:.u~lbildul1g handelt 6 iiionn auei! g01n\ss 

Artikel 17 des staatsgrundgesetzes vom 21~1)ezemot3r 1367, RG·Bl()Nr,,142~ dL, 

Wissenschaft und ihre Lehre frei ist und es deITJl.ach j odem ste.e.t sbü:rger frei 

stehen muss, seinen D",ruf zu. wählen und sich für dense3_"'ol~n auc;"l 8,uszubilJen, 

s.::: sind dieselIl Grundrechte immerhin d.urch o'I.ia gegebenen Bi::ld.ül'fniss'J natürliche 

Grenzen gezogen" Wenn man üb orlegt, dass in Österreich be i eine;:::, Bevö::'ker .. mgs-, 

anzahl von etwas über sieb~m Millionen fast 12~.000 ;':rzt3 ihren ?",:t'elf nJsü1")e~'l, 
'.. und .,' 

somit ein Arzt auf rund 580 Ostel'reichal' entfällt, im rJ8ufe d·,ös Jfl.hrB:J 1350 

von den drei öst erreichisch>.m :J"niversi tä,ten rJ.nd 1700 Jungärz-:e f'uGgestossl;!n 

werdon~ kann schon aus diesen. Zahlen ersehen werden, dass die EptwickJ:\.;.ng auf 

dem iirztlichen BerufssektQr ein(~ dUl"chaus ungesunde ist, da mi 'li :Srhöhung der 

im ärztli ehen Berufe Tätigen das Niveau und· die Berl.lfsmoral ab2.u.sinke:n d::rohen~ 

Einem solchen m'ohenden Übel hat der Nationalrat durch die Einfügung d~r Be­

s"t.i.l'lmung d.es § 57 AbSe2 des i\rztegesetzes über den Bettenschlüssel zn s'teuerJrl 

versucht., Denn ich möchte hier grundsätzJ.i.ch festGtellen, dass eine pre.ktische 

Ausbildung der Jungärzte in Krankenanstalten nUT dar..n g~währleistet ist, wenn 

sich der ausbildende ,b.rzt tatsächlich mit den au.s?:ubildenden Jungärzten le­

schäftigenund: am Ende dEl!' .L...::.sbildung nach b estern Wissen und Gewissen den 

erforderlichen Erfolgsnachwais unterfertigen kannQ Wenn 'daher gefordert wordEJn 

ist, dass Massnahmen getroffen werden sollQn~ um allen Jungärzten~ die im 

Jahre 1950 promovieren, binnen vier Wochen naoh der Promo~ion den Eintri t"~ ::,!l 
die Ausbildung zu ermöglichen, so wird di es im Hinblicl{ auf die gegebenen Ver­

hältnisse und in Rücksicht auf die Zl.<: !oriernde Qualifikation nicht in jedellll 

Falle möglioh sein. 

50;) Jedenfalls muss das gesamt e Problem vom Sta--n dpunkte der V:,lksgesundhei t 

aus betrachter!; werdens dasheisst, das Streben muss dahin gehen) mögliohst gut 

nusgebildet e Ärzte der Bevölkerung zur Verfügung zu stollen, nicht abo:!' dahin.1 

zu streben, möglichst viele Xrzte zu pro-duzieren, die mange!s einer eingehenden 

praktischen Au.sbildu.ng nioht .in dem Masse in der JJage sein können, den ärztl,-~ 

chen Beruf nach den modernen wissenschaftlichen Grundsätzen auszuüben~ Ich darf. 

in diesem Zusammenhange auf die in Schweden geltenden Vorschriften übEir dIe 

Ausbildung zum Arzt hinweisen, wonaoh nur eine lleschränkt e Anzahl v:.'n Mee5 zin· 
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studenten - rund 300 jährlich ... zugeliassen werden, das theüretische Hoc:hschul­

studium 7-8 Jahre dauert und erst nach Erlangung des Lizentiates der Medtzln" 

das der Promotion zum Doktor der gesam'ben Heilkunde in Österreich gleichge-
I 

stellt werden muss, ausserdem eine mehr$:ährige praktische Ausbildung in La­
zaretten zu absolvieren ist o 

6 .. ) Die Bestimmungen des § 57 .Atu301 des Ärztegesetzes, wonach den in Äus,~ 

bildung stehenden Ärzten ein Entgeld zu reiohen ist, ist im übrigen auoh vorn 

finanziellen Standpunkte der'~pi talserhal ter aus zu betrachten .. Wenn ich au~h 

zugeben möchte, dass es sich manche Spitalserhalter in der Vergang&nheit wohT 

leicht gemacht habeil und nur einige wenige hauptberu,flioh tätige Arzte ange­

stell t une! bezahlt haben, während die übrigen für einen normalen Spitalsbe~. 

trieb notwendigen ärztlichen Kräfte aus den R~;ihen der Jungärzte genommen und 

diese. als unbezahlte Gastärzte einen grossen Teil der ärztlichen Aufgaben auf 

sioh nehmen mussten, so darf aber doch nioh'~ übelsehen werden, dasa es sich 

darüber hinaus um eine .b.usbildungsfrage handelt un,d bei einer entsprechend 

niedrig gehaltenen Zahl des Bettenschlüssels möglicherwlds9 mehr Ärzte in den' 

einzelnen Krankenanstalten eingestellt werden, als für diese tatsächlich er­

forde:rlioh wäreno In diesen Fällen würden die Spitalserhalter vom Standpunkte 

(d!le'r richtigen wirtsohaftliohen Führung der Krankenanstalten eine Mehrba .. 

lastung aus diesem Titel sicherlioh ablehnen; da es, sich dann nur mehr um eine 

Ausbildungsangelegenheit handelt, del"en Kosten den Spitalserhaltern nicht 

aufgebürd~t werden könnteno 

7,~) Mit den obigen Ausführungen ist dann auch schon die Frage beantwortet ~ 

welcher Personenkreis unter den iIll '§ 57 des Ärztegesetzes normterten Begrif'f 

"inBerufsausbildung stehende Ärzte ll fällt. Durch den diesen Worten im § 57 

AbsQl nachf~lgenden Klammerausdruck ,,(§ 2 Abs.2)" geht eindeutig hervor, dass 

Assistenten und Dauersekundare nicht darunter fallen. Hingegen fallen alle 

Xrzte in den genannten Personenkreis, die in Krankenanstalten in Ausbildung 

stehen, um die Berechtigung für die Ausübung des ärztlichen Berufes als'prak:" 

tischer Arzt oder als Facharzt zu erlangen, soferne sie nicht als Assistenten 

oder Dauersekundare verwendet werdenb 

".-Q~."'e~ 
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